
tration datenschutzaufsichtlicher Entscheidungszuständigkei
ten am Sitz der Hauptniederlassung hat beim Parlament wie 
auch beim Rat Fragen und Vorbehalte ausgelöst, die vor allem 
auf das Verhältnis der für das Unternehmen verantwortlichen 
Behörde zu den mit Betroffenenanliegen befassten Daten
schutzbehörden zielen. 

Hinzu kommen generelle Fragestellungen zum Abstimmungs
prozess der europäischen Datenschutzbehörden in Einzelfällen 
sowie zur Reichweite von Entscheidungen des künftigen euro
päischen Datenschutzausschusses. 

Bislang ist es weder im Parlament noch im Rat in überzeugender 
Weise gelungen, praxistaugliche und effiziente Mechanismen 
für diese Aufgabenstellungen europäischer Verwaltungszusam
menarbeit zu entwickeln. Sei es die Mitwirkung des Europäi
schen Datenschutzbeauftragten bei Beratungen über Einzelfra
gen des mitgliedstaatliehen Vollzugs der DS-GVO, sei es das ni
vellierende Mehrheitsprinzip oder die z.B. vom Europäischen 
Parlament vorgeschlagene Befugnis des europäischen Daten
schutzausschusses zu verbindlichen Entscheidungen in Einzel
fällen. Mit der den Mitgliedstaaten durch Art. 291 AEUV vorbe
haltenen Primärverantwortung für den Vollzug des Gemein
schaftsrechts sind Kooperationen, Amtshilfe und unverbind
liche Abstimmungsmechanismen, aber keine umfassenden Zu
ständigkeitsverlagerungen auf zentrale europäische Einrichtun
gen vereinbar. 

Wie auch in anderen Rechtsgebieten kann Bürgernähe und da
mit der durch Art. 16 AEUV geforderte effektive Grundrechts
schutz nicht durch Zentralisierung, sondern nur durch mit star
ken Befugnissen ausgestattete Behörden vor Ort gewährleistet 
werden. 

IV. Bewältigung von Grundrechtskonflikten 
Spätestens seit der breiten Debatte um die Google-Entschei
dung des EuGH ist klar geworden, dass die Mechanismen der 
DS-GVO zur Bewältigung von Konflikten zwischen Daten
schutzbelangen und anderen Grundrechtspositionen stärker 
differenziert werden müssen. Erinnert man sich ferner an die 
umfassenden Anforderungen, die der EuGH ebenfalls erst 
jüngst an die Bewältigung von Grundrechtskonflikten im Fall der 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Regelung der Vorratsda-
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tenspeicherung im TK-Bereich entwickelt hatte, treten weitere 
Nachbesserungserfordernisse im Bereich des Presse- und Medi
endatenschutzes zu Tage. 

Deshalb? muss in den weiteren Beratungen das Spannungsver
hältnis zwischen Datenschutz, Schutz der Privatsphäre, Mei
nungsfreiheit und anderen lnformationszugangs- und Informa
tionsverbreitungsinteressen schon innerhalb der Verordnung 
zumindest i.R.d. Schutzzielbestimmungen aufgegriffen wer
den. 

Weitere Elemente wären eine spezifische, gerade unter den Be
dingungen des Internet wichtige Regelung zum Umgang mit 
veröffentlichten Daten sowie Verfahrensmechanismen. Neben 
den vom Bundesinnenministerium (BMI) bereits zur Diskussion 
gestellten Streitschlichtungsmodellen könnte auch erwogen 
werden, in enger Anlehnung an die Google-Entscheidung des 
EuGH die zeitliche Dimension in stärkerem Maße i.R.d. daten
schutzrechtlichen Erforderlichkeitsbeurteilung bzw. von lnteres
senablivägungstatbeständen zu berücksichtigen und rechtsset
zend aufzugreifen. 

Angesichts der ungeminderten Dynamik der Digitalisierung 
und der mit ihr allzu oft einhergehenden Risiken für die infor
mationeile Selbstbestimmung hat die Reform des europäi
schen Datenschutzrechts nach wie vor hohe rechtspolitische 
Priorität. · 

Nach der Zäsur der Europawahlen sollte dem weiteren Reform
prozess verstärkt der Ansatz zu Grunde gelegt werden, die glo
bale Signalwirkung verbindlicher europäischer Standards und 
den Fortbestand heutiger Regelungen der Mitgliedstaaten 
zum Datenschutz zwischen Staat und Bürger wie auch deren 
dezentrale Vollzugserfahrung nicht als Gegensatz, sondern als 
gegenseitige Ergänzung und Verstärkung zu begreifen. Unter 
dieser Voraussetzung sollte es gelingen, der erfolgreichen Ver
abschiedung der DS-GVO ein deutliches Stück näher zu kom
men. 

Joachim Herrmann 
ist Bayeri~cher Staatsminister des lnnern, für Bau und Ver
kehr. 
Das Bayerische Staatsministerium des lnnern, für Bau und 
Verkehr begleitet die Beratungen zur DS-GVO in der 
Ratsarbeitsgruppe DAPIX im Auftrag des Bundesrats, vgl. 
Beschluss des Bundesrats v. 30.3.2012, BR-Drs. 52/12 (2). 

Das Konzerntelefonverzeichnis
ein datenschutzrechtlicher 
Sündenpfuhl? 

Adressdatenbank 
Diensttelefonnummern 
Personenbezogene Daten 
Vorratsdatenspeicherung 
Einwilligung 

Problemstellung und rechtliche Grenzen 

• Datenschutzaufsichtsbehörden haben in den letzten Jahr
zehnten immer wieder konzernübergreifende Verzeichnisse 
von Diensttelefonnummern kritisiert. Das hat zu großer Unsi
cherheit in der Praxis geführt. Was darf in eine Adressdaten
bank eines Unternehmens? Kann man das Problem mit dem 
Betriebsrat lösen? Wo genau liegen die rechtlichen Grenzen 
solcher Telefonverzeichnisse? Im folgenden Beitrag wertlen 
diese Themenkomplexe praxisnah aufbereitet. 
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• in Germany, it is not altowed to store the business tele
phone numbers of employees in a big database. The data pro
tection authorities have prohibited the processing of these da
ta by big corporations. The author outlines the existing deci
sion policy of these authorities and demonstrates how and 
under which circumstances these databases could be built up. 
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I. Einführung 
2002 sorgte das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD) für Aufruhr. Dort hatte jemand ange
fragt, ob ein konzernweites Intranet-Telefonbuch zulässig sei. 

· Dies wurde in Kiel abgelehnt. 1 Die personenbezogenen Daten 
der Mitarbeiter verließen den Adressatenkreis des Unterneh
mens, sodass sie zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit 
den Betroffenen nicht erforderlich seien. I.R.v. § 28 Abs. 1 Nr. 2 
BDSG sei zu bedenken, dass eine ausnahmslose Veröffentli
chung der Betroffenendaten dem Abwägungserfordernis nicht 
gerecht werde, da es vielfältige schutzwürdige Interessen der Be
troffenen geben könne, die einer Verbreitung entgegenstehen. 

Eine Rechtfertigung komme nur über eine freiwillige Einwilli
gung der Betroffenen oder den Abschluss einer Gesamtbe
triebsvereinbarung in Betracht. Hilfsweise könne die Planung 
eines konzernweiten Intranet-Telefonbuchs auch vorab bekannt 
gemacht und den Betroffenen ein Widerspruchsrecht einge
räumt werden. 2 Im Weiteren soll geprüft werden, ob diese Aus
sage heute noch Bestand haben kann. 

II. Vorüberlegungen 
Unstreitig sind Namen, Vornamen, dienstliche Telefonnummer 
und ggf. dienstliche E-Mail-Adresse personenbezogene Daten 
i.S.v. § 3 Abs. 1 BDSG. Mit dem Wechsel von der Papier- in die 
EDV-Version liegt auch eine automatisierte Verarbeitung i.S.v. 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BDSG vor. Insofern verkennen viele, dass die 
alten Adresslisten regelmäßig nicht Gegenstand einer daten
schutzrechtlichen Prüfung sein konnten, da es an einer nicht-au
tomatisierten Datei fehlte (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BDSG). 

Die Errichtung einer solchen Datenbank fällt verarbeitungstech
nisch unter den Begriff der Speicherung(§ 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 
BDSG). Die Bereitstellung über das Intranet ist eine Übermitt
lung i.S.v. § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BDSG. Insofern greift zunächst 
einmal das Verbot der Datenverarbeitung nach § 4 Abs. 1 
BDSG. Jetzt gilt es, die gesetzliche Ermächtigung oder die Ein
willigung oder ggf. auch die Möglichkeit einer Betriebsvereinba
rung zu prüfen. 

Auf jeden Fall verboten ist die Erstellung von Telefonverzeichnis
sen mit den privaten Telefonanschlüssen aller Mitarbeiter. Der 
Landesbeauftrage fürden Datenschutz Sachsen-Anhalt hat sol
che Telefonverzeichnisse als eine Art VorratsdatenspeicherUng 
zu unbestimmten künftigen Zwecken beanstandet und verur
teilt.3 

Die Einwilligung des Betroffenen sei die unpraktischste Lösung, 
schreibt das ULD selbst im o.g. Schreiben. Denkbarwäre es aller
dings, schon im Einstellungsvertrag eine entsprechende Rege
lung zu den Telefondaten aufzunehmen. Eine solche Regelung 
ist nicht per se sittenwidrig; Einwilligungserklärungen in Arbeits
verträgen sind auch nicht per se unfreiwillig. Anders als noch 
2002 ist es heutzutage Unternehmen auch problemlos möglich, 
die Einwilligung der Betroffenen einzuholen. So sind sog . .,Self 
Services" für Mitarbeiter inzwischen gängig. 

Denkbar wäre i.Ü. auch eine Regelung i.R.e. Betriebsvereinba
rung. Nach Auffassung des BAG ist eine Verarbeitung von Ar
beitnehmerdaten auch zulässig, sofern sie auf der Grundlage 
einer Ermächtigung in·einem Tarifvertrag oder in einer Betriebs
vereinbarung beruht.4 Das BAG geht hierbei davon aus, dass es . 
sich bei Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen um .,andere 
Rechtsvorschriften" i.S.d. § 4 Abs. 1 BDSG handelt. Eine Verar
beitung personenbezogener Daten soll auf der Grundlage einer 
entsprechenden kollektivrechtlichen Regelung nach Auffassung 
des BAG selbst dann gerechtfertigt sein, wenn sich diese Verein
barung zu Lasten des Betroffenen auswirkt. 5 
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111. Verarbeitung i.R.d. Arbeitsvertrags 
Abseits von Einwilligung und Betriebsvereinbarung sind § 32 
Abs. 1 oder§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG zu prüfen. Nach § 32 

• Abs. 1 Satz 1 dürfen personenbezogene Daten eines Beschäf
tigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, ver
arbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung 
über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder 
nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen 
Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. 

Fraglich ist, ob und inwieweit ein konzernweites Verzeichnis von 
Diensttelefonnummern als für das Arbeitsverhältnis erforderlich 
und angemessen angesehen werden kann. Diese Fragestellung 
wurde in einem Arbeitsbericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe "Kon
zerninterner Datentransfer" vom Regierungspräsidium Darm
stadt ausführlich geprüft. 6 ln der Studie wurde eine Verarbei
tung für zulässig erachtet, sofern es für die Erbringung der Ar
beitsleistung jedes Mitarbeiters aktuell erforderlich sei, dass je
der auf die dienstlichen Kommunikationsdaten aller anderen 
aufgeführten Mitarbeiter zugreifen könne. Es komme spezifisch 
darauf an, ob es notwendigerweise zum Berufs- und Beschäfti
gungsprofil gehöre, dass jeder mitjedem telefonisch kommuni
zieren könne. Weitere Erläuterungen fehlen in dem Bericht. 

Entscheidend ist insofern also der Einzelfall. Nichtjeder Beruf ist 
zwingend mit der Notwendigkeit freier wechselseitiger Kom
munikation über Telefone verknüpft. 

IV. Verarbeitung nach Güterahwägung 
Dann gilt es zu prüfen, ob die Speicherung und Übermittlung 
der genannten Daten nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG zuläs
sig ist. Dabei sei unterstellt, dass diese Vorschrift überhaupt ne
ben § 32 BDSG zur Anwendung kommen darf? 

Eine Rechtfertigung über die Güterabwägung wäre möglich, 
wenn ein solches Verzeichnis zur Wahrung berechtigter Interes
sen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass der Schutz für die Interessen des 
Betroffenen an dem Ausschuss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 

Der Kiel er Datenschutzbeauftragte, Dr. Thilo Weichert, erwähnt 
hier nur sehr nebulös, .. dass vielfältige schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen" einer Verbreitung entgegenstehen könnten. 
Unklar ist, was das für schutzWürdige Interessen sein sollen. Ein 
Recht auf Vergessenwerden am Arbeitsplatz oder ein ,.right to 
be Iet alone" ist arbeitsrechtlich kaum denkbar. Erinnert sei an 
den Beschluss des BVerwGv. 12.3.2008.8 Hier hatte das Gericht 
darauf hingewiesen, dass z.B. ein Bediensteter einer Behörde 
keinen Anspruch darauf habe, vom Publikumsverkehr und von 
der Möglichkeit, postalisch oderelektronisch von außen kontak
tiert zu werden, abgeschirmt zu werden. 

Noch schärfer formuliert das Gericht: .. Mit der Nennung des Na
mens, der Dienstbezeichnung, der dienstlichen Telefonnummer 
und der dienstlichen E-Mail-Adresse des Beamten werden keine 

1 Schreiben v. 22.8.2002: Firmenintranet: Einführung eines unternehmensüber
greifenden Konzern-Telefonbuchs (August 2002}, abrufbar unter: https:ltwww.dat 
enschutzzentrum.de/wirtschaftlpraxis/20020822.htm. 
2 Schreiben v. 22.8.2002 (o. Fußn. 1 ). 
3 Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, 3. TB 1995-1997, Ziff. 
18.7. 
4 BAG, B. v. 27.5.1986-1 ABR48/84. 
5 Krit. Rademacher/Latendorf, CR 1989, 11 05; Wohlgemuth, Datenschutz für Ar
beitnehmer, 2. Auf!., Rdnr. 613; Walz, in: Simitis, BDSG, 8. Auf!., § 4 Rdnr. 16; 
Fitting u.a., BetrVG, 27. Auf!.,§ 83 Rdnr. 28. 
6 S. Rdnr. 6.1; der Bericht ist abrufbar unter: https:/twww.ldi.nrw.de/mainmenu_ 
Datenschutzlsubmenu_Datenschutzrechtllnhalt!Personalwesenllnhalt!5_Beschae 
ftigtendatenschutz_Konzernlarbeitspapier_ad_hoc_idv.pdf. 
7 Dazu Gola/Schomerus, BDSG, 11. Auf!. 2012, § 32 Rdnr. 33 f. m.w.Nw. 
8 BVerwG, B. v. 12.3.2008-2 B 131.07. 
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in irgendeiner Hinsicht schützenswerten personenbezogenen 
Daten preisgegeben, sodass sich die Frage einer für Eingriffe in 
individuelle Rechte erforderlichen Ermächtigungsgrundlagen 
nicht stellt." 

Diese Argumentation gilt nicht nur für Beamte oder Bedienstete 
der öffentlichen Hand. Jemand, der in einem Konzern einen Ar
beitsvertrag unterschreibt, muss damit rechnen, dass seine 
Dienstdaten innerhalb des Konzerns genutzt werden. Ein Risiko 
der Persönlichkeitsverletzung oder des Missbrauchs dieser Da
ten ist nicht zu erkennen. Vielmehr gehört die Erreichbarkeit 
heutzutage zu den zwingenden Notwendigkeiten auch im Kon
zern. Es muss möglich sein, einen Kollegen als Ansprechpartner 
oder für eine Zusammenarbeit ausfindig zu machen, seine Zu
ständigkeit im jeweiligen Unternehmen festzustellen und ihn 
entsprechend zielgerecht zu kontaktieren. 

Andere Datenschutzaufsichtsbehörden formulieren dement
sprechend vorsichtiger und i.E. liberaler. So heißt es im Bericht 
der Hessischen Landesregierung zur Tätigkeit der Datenschutz
aufsicht9 sehr kurz und bündig: ., Die Erstellung eines konzern
weit verfügbaren Telefonverzeichnisses mit Namen, dienstlicher 
Anschrift, Aufgabengebiet, dienstlicher Telefon- und Faxnum
mer sowie E-Mail-Adresse ist grundsätzlich als zulässig zu be
werten, denn es entspricht der legitimen Erwartung, eine eben
so schnelle wie reibungslose konzerninterne Kommunikation 
herzustellen". Ähnlich sieht dies schon 1996 die Aufsichtsbe
hörde in Baden-Württemberg.10 

Ähnlich abwägend stellt die o.g. Ad-hoc-Gruppe entscheidend 
auf das Vorliegen eines berechtigten Interesses des Arbeitgebers 
ab. 

Dort heißt es: .,Ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers oder 
anderer konzernangehöriger Unternehmen kann jedoch nur 

9 Bericht v. 26.11.2002, LT-Drs 15/4659. 
10 Hinweis zum BDSG Nr. 34, Staatsanzeiger für Baden-Württemberg v. 
2.1.1996, Nr. 10, 5. 1 0; anders aber das ULD (o. Fußn. 1 ), das zwar die schnelle 
Kbmmunikation als konzernrelevantes berechtigtes lnterese ansieht, aber dann den 
Akzent sehr stark auf das Schutzinteresse des Betroffenen legt. 
11 Arbeitsbericht der Ad-hoc-Gruppe "Konzerninterner Datentransfer" (o. 
Fußn. 6). 
12 Vgl. o. Fußn. 9. 
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anerkannt werden, wenn zumindest ein vernünftiger Grund für 
ein konzernweites Verzeichnis besteht (z.B. zentrale Versen
dung von E-Mails zur zeitgleichen Information aller Mitarbeiter; 
grundsätzliches Erfordernis in der Kommunikation zwischen 
den Mitarbeitern verschiedener Konzernunternehmen)." Be
sondere Bedenken gegen ein einheitliches Konzernverzeichnis 
sah man seitens der Ad-hoc-Gruppe vor allem bei sog. Nicht
Funktionsträgern; der Text verweist als Beispiel auf die Schreib
kraft oder den LKW-Fahrer. Es müsse im ·Hinblick gerade auf de
ren schutzwürdige Belange die beabsichtigte Erstellung des Ver
zeichnisses vorher bekannt gemacht werden, damit Betroffene 
besondere Gründe vortragen können, die einer Aufnahme in 
das Verzeichnis entgegenstehen. 11 

Auch im Bericht12 der Hessischen Landesregierung wird darauf 
verwiesen, dass im Einzelfall eine Zugriffsbeschränkung aufTeile 
des Verzeichnisses geboten sein kann, soweit diese für die kon
zerninterne Kommunikation genügt. 

V. Fazit 
I. E. sei- auch zur Ehrenrettung des ULD- darauf verwiesen, dass 
für konzernweite Telefonverzeichnisse eine Freizeichnung über 
die Güterabwägung nicht pauschal möglich ist. Es gilt, den Ein
zelfall im Blick zu behalten und die jeweilige konkrete Konzern
struktur zu prüfen. Sprechen vernünftige betriebstechnische 
Gründe für ein solches Verzeichnis, dürfte es die Güterabwä
gung von § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG überspringen. 

Vorsicht ist dabei immer bei der Nutzung von Daten geboten, 
die sich auf Nicht-Funktionsträger beziehen. Auch bietet es sich 
an, die Betroffenen vorab zu informieren (ggf. auch über den 
Betriebsrat) und ihnen notfalls ein Widerspruchsrecht aus wich
tigem Grund einzuräumen. Ansonsten bleibt die Alternative Be
triebsvereinbarung, die ohnehin zur Einführung von Telefonan
lagen abgeschlossen werden müsste. 
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Arbeitgeber-Persönlichkeitstests 
- datenschutzrechtlich zulässig? 
Bewerberauswahl und Personalentwicklung mittels 
psychischer Eignungstests 

8 Wer per Internetsuchmaschine Informationen rund um 
das Stichwort .,Persönlichkeitstest" sucht, wird feststellen, 
dass das Angebot für Persönlichkeitstests zur Bewerberaus
wahl bzw. Mitarbeiterbewertung überwältigend ist und sich 
die Anbieter auf dem Markt für derartige Personaldienstleis
tungen mit Werbeaussagen geradezu überschlagen. Die Da
tenschutzaufsichtsbehörden haben sich mit dem Thema bis 
dato nicht offiziell befasst. Auch die Rechtsprechung gibt nur 
wenig Anhaltspunkte für eine zuverlässige Bewertung. Vor 
diesem Hintergrund möchte dieser Beitrag Grundlagenwissen 
über Persönlichkeitstests vermitteln, Orientierungshilfe geben 
und aufzeigen, unter welchen Umständen die Durchführung 
von Persönlichkeitstests datenschutzrechtlich zulässig ist. 
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8 When searching the lnternet's search engines for the topic 
of "personality tests" one will find that there is an overwhelm
ingly wide range of personality tests for choosing applicants 
or assessing co-workers and the suppliers on the market near
ly fall over themselves with advertisement statements for 
those personnel services. The data protection authorities have 
not officially dealt with this topic to date. Adjudication also 
only gives few reference points for a reliable assessment. ln 
view thereof, this article will provide basic knowledge on per
sonality tests, give orientation and show under which circum
stances the execution of personality tests is permissible in re
gards to data protection law. 
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